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In Ausführung der AVBWasserV gelten die Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke 
Finsterwalde GmbH (SWF) in der jeweils gültigen Fassung.

1 Vertragsabschluß gemäß § 2 AVBWasserV
1.1 Der Antrag auf Wasserversorgung muss auf einem besonderen Vordruck der 
Stadtwerke Finsterwalde GmbH gestellt werden.

1.2 Die Stadtwerke Finsterwalde GmbH schließen den Versorgungsvertrag mit 
dem Eigentümer des anzuschließenden Grundstückes ab. In Ausnahmefällen kann 
der Vertrag auch mit dem Nutzungsberechtigten abgeschlossen werden. Tritt an 
die Stelle eines Hauseigentümers eine Gemeinschaft von Wohnungseigentümern 
im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes vom 15.03.1951, so wird der Versor-
gungsvertrag mit der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer abgeschlossen. Je-
der Wohnungseigentümer haftet als Gesamtschuldner. Die Wohnungseigentü-
mergemeinschaft verpfl ichtet sich, den Verwalter oder eine andere Person zu 
bevollmächtigen, alle Rechtsgeschäfte, die sich aus dem Versorgungsvertrag er-
geben, mit Wirkung für und gegen alle Wohnungseigentümer mit den Stadtwer-
ken abzuschließen und personelle Änderungen, die die Haftung der Wohnungsei-
gentümer berühren, den Stadtwerken unverzüglich mitzuteilen. Wird ein Vertreter 
nicht benannt, so sind die an einen Wohnungseigentümer abgegebenen Erklärun-
gen der Stadtwerke auch für die übrigen Eigentümer rechtswirksam. Das gleiche 
gilt, wenn das Eigentum an dem versorgten Grundstück mehreren Personen ge-
meinschaftlich zusteht (Gesamthandeigentum und Miteigentum nach Bruchtei-
len).

2 Baukostenzuschüsse (gemäß § 9 AVBWasserV)
2.1 Der Anschlussnehmer zahlt der Stadtwerke Finsterwalde GmbH für den An-
schluss einer Verbrauchsstelle an das Leitungsnetz der Stadtwerke bzw. bei Er-
höhung seiner Leistungsanforderung und dadurch erforderlich werdender 
Veränderung am Hausanschluss einen Zuschuss zu den Kosten der örtlichen Ver-
teilungsanlagen (Baukostenzuschuss).

Der Baukostenzuschuss errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder 
Verstärkung der örtlichen Verteilungsanlagen erforderlich sind. Diese sind z.B. 
die für die Erschließung des Versorgungsbereiches notwendigen Hauptleitungen, 
Versorgungsleitungen, Behälter, Druckerhöhungsanlagen und zugehörige Einrich-
tungen. Der Versorgungsbereich richtet sich nach der versorgungsgerechten Aus-
baukonzeption für die örtlichen Verteilungsanlagen im Rahmen der behördlichen 
Planungsvorgaben (z. B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Sanierungsplan).

2.2 Von den Kosten werden diejenigen Kostenanteile abgesetzt, die auf etwaige 
Anlagenreserven entfallen, die für spätere Erhöhungen der Leistungsanforderun-
gen (§ 9 Abs. 4 AVBWasserV) vorgesehen sind.
Die übrigen Kosten werden nach dem Verhältnis der voraussichtlichen Leistungs-
anforderungen aufgeteilt.

2.3 Pauschalierte Baukostenzuschüsse
Der pauschalierte Baukostenzuschuss wird berechnet, wenn eine geschlosse-
ne Bauweise besteht, oder bereits ein geeignetes Versorgungsnetz vorhanden ist 
und sich die Wasserversorgung des Anschlussnehmers sowie die Aufwendung der 
Stadtwerke hierfür im normalen Rahmen halten. Dies kann auch zur Anwendung 
gebracht werden, wenn der Anschlussnehmer seine Leistungsanforderungen er-
höht, und der Hausanschluss verändert wird.
Der Baukostenzuschuss errechnet sich wie folgt:

BKZ (in EUR) = 0,7 x K (Pauschalbetrag)

2.4 Neuerschließung
Als angemessener Baukostenzuschuss zu den auf den Anschlussnehmer entfallen-
den Kosten für die Erstellung und/oder Verstärkung der örtlichen Verteilungsan-
lagen gilt ein Anteil von 70 % dieser Kosten.

Damit bemisst sich der vom Anschlussnehmer zu übernehmende Baukostenzu-
schuss nach Maßgabe der Dimension des betreffenden Hausanschlusses wie folgt:

  BKZ (in EUR) = 0,7 x K x PA/Summe PA

K   =  Kosten im Versorgungsbereich einschl. notwendiger Anlagenreserven
PA =  bewertete Dimension des einzelnen Hausanschlusses
Summe PA = Summe der PA, die gemäß der zu grundeliegenden Ausbaukonzeption 
für die örtlichen Verteilungsanlagen im Versorgungsbereich angeschlossen wer-
den können.

Für die Bewertung der Dimension des Hausanschlusses 
gilt folgender Schlüssel:

DN 25/32/40 Bewertungsgröße 0,75
DN 50            Bewertungsgröße 1
DN 65            Bewertungsgröße 1,5
DN 80            Bewertungsgröße 2
DN 100          Bewertungsgröße 4
DN 150          Bewertungsgröße 7
DN 200          Bewertungsgröße 10

2.5 Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren Baukostenzuschuss, wenn er seine 
Leistungsanforderung erhöht - beim Haushalt in außergewöhnlichem  Maße - und 
dadurch eine Veränderung am Hausanschluss erforderlich wird.
Als Veränderung gilt:

- Herstellen eines neuen Hausanschlusses
- Verstärken des Leitungsquerschnittes
- Austauschen des Hausanschlusses gegen einen leistungsstärkeren 

Voraussetzung für einen weiteren Baukostenzuschuss ist im übrigen, dass
- für die Erhöhungen der Leistungsanforderungen hierfür vorgesehene, noch nicht 
genutzte Anlagenreserven zur Verfügung stehen und auf die darauf entfallenen 
Kostenanteile noch keine angemessenen Baukostenzuschüsse gemäß den Ziffern 
2.4 berechnet und bezahlt worden sind und/oder
- infolge der Erhöhungen der Leistungs-anforderungen die örtlichen Verteilungs-
anlagen verstärkt werden.
Die Höhe des weiteren Baukostenzuschusses bemisst sich nach den Grundsätzen 
der Ziffern 2.3 und 2.4.

3 Hausanschlusskosten (gemäß § 10 AVBWasserV)
3.1    Jedes Grundstück oder jedes Haus muss einen eigenen Anschluss an die Ver-
sorgungsleitung haben. Mehrfachanschlüsse können in Ausnahmefällen zugelas-
sen werden; die Berechnung der Baukostenzuschüsse bleibt davon unberührt. 

3.2 Der Anschlussnehmer erstattet den Stadtwerken die Kosten für die Erstel-
lung des Hausanschlusses.

3.3 Ferner zahlt der Anschlussnehmer die Kosten für die Veränderung des Haus-
anschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung seiner Anlage erforderlich 
oder aus anderen Gründen von ihm veranlasst werden.

3.4 Übernimmt der Anschlussnehmer die fachgerechte Ausführung der Tiefbau-
arbeiten auf seinem privaten Grund und Boden, vergüten die Stadtwerke Finster-
walde GmbH diese Leistung.
Es erfolgt eine Verrechnung mit den Hausanschlusskosten.

4 Angebot, Annahme und Fälligkeit
Die Stadtwerke unterbreiten dem Anschlussnehmer ein schriftliches Angebot für 
den Anschluss einer Verbrauchsstelle an das Verteilungsnetz bzw. auf Verände-
rung des Hausanschlusses und teilen ihm darin den Baukostenzuschuss und die 
Hausanschlusskosten die getrennt errechnet und aufgegliedert werden mit. Der 
Anschlussnehmer bestätigt den Stadtwerken schriftlich die Annahme des Ange-
botes.

Der Baukostenzuschuss und die Hausanschlusskosten werden nach Baubeginn in 
Rechnung gestellt und sind spätestens zur Inbetriebnahme der Kundenanlage fäl-
lig. Bei größeren Objekten können die Stadtwerke Finsterwalde GmbH Abschlags-
zahlungen entsprechend dem Baufortschritt des Hausanschlusses verlangen.

Die Stadtwerke sind berechtigt, andere Zahlungsbedingungen und Termine im 
Einzelfall festzulegen.

5 Inbetriebsetzung von Kundenanlagen (gemäß § 13 AVBWasserV)
5.1 Die Erstinbetriebsetzung der Kundenanlage erfolgt durch Einbau des Zählers 
durch die Stadtwerke bzw. durch deren Beauftragte und ist für den Kunden kos-
tenlos.
Die Inbetriebnahme einer Kundenanlage setzt voraus:
- die Fertigstellung des Hausanschlusses durch die Stadtwerke Finsterwalde 
GmbH
- die Fertigmeldung der Installationsanlage des Kunden bzw. Anschlussnehmers 
durch dessen Beauftragten, der ein von den Stadtwerken Finsterwalde GmbH oder 
einem anderen Wasserversorgungsunternehmen konzessionierter Fachbetrieb sein 
muss
- die Begleichung des Anschlusspreises und des Baukostenzuschusses in voller 
Höhe, soweit keine Zahlungsvereinbarungen getroffen wurden.

5.2 Bei jeder weiteren beantragten Inbetriebsetzung und jedem durch den An-
schlussnehmer diesbezüglich veranlassten Versuch, erfolgt eine Berechnung.

6 Kosten für die Unterhaltung von Hausanschlüssen
Die Hausanschlüsse werden auf Kosten der Stadtwerke Finsterwalde GmbH un-
terhalten, soweit die Unterhaltungsarbeiten nicht durch den Kunden bzw. An-
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schlussnehmer verursacht sind.
Unbeschadet von Ziffer 6 werden dem Kunden bzw. Anschlussnehmer berechnet:

6.1 Kosten für das Prüfen und Auswechseln von Verrechnungszähleinrichtungen
6.1.1 Die vom Kunden gemäß AVBWasserV § 19 für das Nachprüfen von Messein-
richtungen zu erstattenden Kosten ergeben sich aus der Kostenordnung für die 
Beglaubigung von Messgeräten für Elektrizität, Gas, Wasser oder Wärme (Beglau-
bigungskostenordnung) vom 11. Dezember 1972 in der jeweils geltenden Fassung 
zuzüglich der Kosten für den Ein- und Ausbau.
Die Kosten werden gemäß AVBWasserV § 19 nicht berechnet, wenn die Prüfung 
der Messeinrichtungen ergibt, dass die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen über-
schritten wurden.
6.1.2 Für das Auswechseln oder Umsetzen von Messeinrichtungen aus anderen 
als unter Ziffer 6.1.1 genannten Gründen, die vom Kunden bzw. Anschlussnehmer 
veranlasst wurden, erfolgt eine Berechnung.

7 Wasserabgabe für Bau- oder sonstige vorübergehende Zwecke
Der Bezug von Bauwasser ist bei den Stadtwerken unter Vorlage der Baugenehmi-
gung vor Beginn der Bauarbeiten zu beantragen. Die Kosten für die Herstellung 
und Entfernung des Bauwasseranschlusses trägt der Anschlussnehmer.

Standrohre für vorübergehende Wasserabgabe werden von den Stadtwerken nach 
Maßgabe der Allgemeinen Tarife Wasser vermietet.

Bei der Vermietung von Standrohren haftet der Mieter für Beschädigungen aller 
Art, sowohl für Schäden am Mietgegenstand als auch für alle Schäden, die durch 
Gebrauch des Standrohres an öffentlichen Hydranten, Leitungseinrichtungen und 
Hydrantenschächten, auch durch Verunreinigung, den Stadtwerken oder dritten 
Personen entstehen. Bei Verlust des Standrohres hat der Mieter vollen Ersatz zu 
leisten. Der Mieter ist verpfl ichtet, den Stadtwerken das Standrohr am Ende ei-
nes jeden Vierteljahres vorzuzeigen, damit eine Überprüfung und Ablesung statt-
fi nden kann.

8 Wasserrechnungslegung und Bezahlung 
(gemäß § 24 und § 25 AVBWasserV)
Der Wasserverbrauch wird für jedes Grundstück oder jedes Haus gemäß Pkt. 3 ge-
trennt berechnet. 

8.1 Ablesung und Rechnungslegung
Der Wasserverbrauch des Kunden wird in der Regel in Abständen von einem Jahr, 
von Beauftragten der Stadtwerke, die sich entsprechend ausweisen können, fest-
gestellt bzw. durch die Selbstablesung des Kunden. Der Ablesetermin wird orts-
üblich bekannt gegeben. Der Abnehmer ist verpfl ichtet, alle für die Feststellung 
des Wasserverbrauches und für die Errechnung des Wasserpreises erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. Er hat dafür zu sorgen, dass die Wasserzähler ohne Zeit-
verlust für den Ableser zugänglich sind. Gegebenenfalls hat er die zum Zählerzu-
gang erforderlichen Schlüssel an dritter Stelle zu hinterlegen oder den Stadtwer-
ken zur Aufbewahrung zu übergeben. Die Stadtwerke treten dafür ein, dass mit 
diesen Schlüsseln kein Missbrauch getrieben wird.
Einmal im Abrechnungsjahr wird dem Kunden eine Jahresrechnung gelegt.

8.2 Bezahlung
Während des Abrechnungsjahres sind Abschlagszahlungen (Teilbeträge) zu leis-
ten, deren Höhe von der Stadtwerke Finsterwalde GmbH festgesetzt wird, unter 
Zugrundelegung der vorangegangenen Verbräuche, bei neuen Kunden nach Erfah-
rungswerten.
Die Abschlagszahlungen sind zu den angegebenen Zeitpunkten fällig. Die Stadt-
werke Finsterwalde GmbH können sie erhöhen oder herabsetzen, falls während 
des Abrechnungsjahres eine erhebliche Änderung der Abnahmeverhältnisse ein-
tritt. Die Fälligkeitstermine werden dem Kunden zu Beginn eines jeden Abrech-
nungsjahres mitgeteilt. 

9 Zahlungsverzug und Einstellung der Versorgung
(gemäß § 27, § 28 § 29 und § 33 AVBWasserV)
9.1 Die Kosten aufgrund eines Zahlungsverzuges, einer daraus folgenden Unter-
brechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung sowie der Wiederherstellung 
der Anschlussnutzung sind vom Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer wie folgt 
zu erstatten:

1. Mahnung
2. Mahnung
Nachinkassogang
Rücklastschrift/Schecksperrung
Unterbrechung/Sperrung/
Wiederinbetriebnahme/-Herstellung

- innerhalb der Geschäftszeit
(Mo – Fr 7:30 – 15:30 Uhr)
am folgenden Werktag

- außerhalb der Geschäftszeit 
und bei unmittelbarer 
Wiederinbetriebnahme/-Herstellung 
innerhalb eines Werktages 
nach Barzahlung (Kundenwunsch)

Diese Pauschalen ändern sich im Verhältnis der Änderung der tarifl ichen Stunden-
vergütung der Stadtwerke Finsterwalde GmbH.

Die Möglichkeit des Nachweises, dass ein Schaden oder Aufwand der Stadtwer-
ke Finsterwalde GmbH nicht oder in wesentlich geringerer Höhe entstanden 
ist, bleibt unberührt. Bei Außensperrungen wird der tatsächliche Aufwand ein-
schließlich allgemeiner Geschäftskosten in Rechnung gestellt.

9.2 Wurde die Wasseranlage gesperrt oder der Zähler ausgebaut, entscheidet die 
Stadtwerke Finsterwalde GmbH, ob vor Aufhebung der Unterbrechung des Haus-
anschlusses und der  Anschlussnutzung die Hausinstallation von einem berech-
tigten Installationsunternehmen geprüft werden muss. Die Überprüfung sowie 
notwendige Reparaturen, die im Rahmen der Überprüfung der Hausinstallation 
erforderlich werden, sind vom Anschlussnehmer zu veranlassen und zu bezahlen.

9.3   Mit Beendigung des Anschlussnutzungsverhältnisses sind die Stadtwer-
ke Finsterwalde GmbH berechtigt, die Messeinrichtung auszubauen und not-
wendige Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung unberechtigter Wasserabnahme 
oder sonstiger Manipulationen vorzunehmen. Kann dies beim Anschlussnehmer 
nicht durchgesetzt werden, sind die Stadtwerke Finsterwalde GmbH unter Beach-
tung des § 33 AVBWasserV berechtigt die Trennung des Anschlusses vorzuneh-
men. 

10     Datenschutz
Daten aus dem Anschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnis werden nach den 
geltenden Datenschutzbestimmungen gespeichert und verarbeitet. Mit techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen werden die Daten gesichert und vor 
Missbrauch geschützt.

11     Inkrafttreten/Schlussbestimmungen
Diese Ergänzenden Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Mai 2007 in Kraft 
und ersetzen die bisherigen Ergänzenden Bestimmungen der Stadtwerke Finster-
walde GmbH zu der AVBWasserV, gültig ab 01.08.2002.

Die AVBWasserV und die hier bekannt gegebenen Ergänzenden Bedingungen der 
Stadtwerke Finsterwalde GmbH gelten auch für bestehende Vertragsverhältnis-
se und sind auf unserer Internetseite (www.stadtwerke-fi nsterwalde.de) veröf-
fentlicht bzw. in den Geschäfts-räumen der Stadtwerke Finsterwalde unentgelt-
lich erhältlich.

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle
Zur Beilegung  von Streitigkeiten, die Verbraucherverträge die Bereiche Wasser 
betreffend, ist unser Unternehmen zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren bei 
der Allgemeinen Verbraucherschlichtungsstelle bereit. Voraussetzung hierfür ist, 
dass unser Haus kontaktiert und keine beidseitig zufriedenstellende Lösung ge-
funden wurde. Kontaktdaten Schlichtungsstelle: 

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle
Zentrum für Schlichtung e.V. 
Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein
Fax: 07851 / 795 79 41 | E-Mail: mail@verbraucher-schlichter.de, 
www.verbraucher-schlichter.de

netto / brutto (in Euro)
2,50 / 2,50
5,00 / 5,00
35,00 / 35,00
7,50 / 7,50
40,90 / 40,90

netto / brutto (inkl. 19 % Ust.)
40,90 / 48,67

81,80 / 97,34


